
Aufgrund der folgenden Rechtsgrundlagen
-  Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch
Artikel 5 des Gesetztes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I S. 348)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3.7.2023 (BGBl. 2023
I S. 176)
-  Planzeichenverordnung (PlanzV) in der Fassung vom 18.
Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 12.8.2025 (BGBl. 2025 | S. 189)
-  Bauordnung  für  das  Land  Nordrhein-Westfalen  (BauO
NRW 2018) vom 21.7.2018 (GV. NRW. 2018 S. 421), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 31.10.2023 (GV. NRW. S. 1172).
-  Gemeindeordnung  für  das  Land  Nordrhein-Westfalen
(GO  NRW) in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom
14.7.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 10.7.2025 (GV. NRW. S. 618).
wird folgende Satzung über die 35. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 1, Ortslage Eitorf (Bergstraße) erlassen:

Teil A: Planzeichnung M. 1 : 500
Teil B: Text

_______________________________________________

Aufstellungsbeschluss
Der Planungsausschuss  hat am …………… gemäß § 2 Abs.1
BauGB i.V.m.  §  1  Abs.  8  BauGB und  i.V.m.  §  13a  Abs.  2
BauGB die Aufstellung der Satzung zur 35. Änderung des Be-
bauungsplanes  Nr.  1,  Ortslage  Eitorf  (Bergstraße)  im  be-
schleunigten Verfahren gem.  §  13a BauGB (Bebauungsplan
der Innenentwicklung) beschlossen. 
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte durch Bereitstellung
auf der Internetseite der Gemeinde Eitorf unter  www.eitorf.de
am …………… sowie durch Aushang an der mit „Amtliche In-
formationen“ gekennzeichneten Aushangtafel neben dem Rat-
haus in der Zeit vom …………… bis einschließlich …………….
Gleichzeitig wurde im Mitteilungsblatt der Gemeinde Eitorf am
…………… auf die öffentliche Bekanntmachung des Aufstel-
lungsbeschlusses auf der Internetseite hingewiesen.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Gem. §  13a Abs.  2  Nr.  1  BauGB i.V.m.  §  13 Abs.  2  Nr.  1
BauGB wurde von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit gem. § 3 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Beschluss der Öffentlichen Auslegung
Der Planungsausschuss hat am …………… den Entwurf des
Änderungsbebauungsplans mit Text und Begründung gebilligt
und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB be-
schlossen.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Öffentliche Auslegung
Der Entwurf  der  35.  Änderung des Bebauungsplanes Nr.  1,
Ortslage  Eitorf  (Bergstraße),  bestehend  aus  der  Planzeich-
nung und den textlichen Festsetzungen, sowie die Begründung
haben gemäß §  3  Abs.  2  BauGB i.V.m.  §  13  Abs.  2  Nr.  2
BauGB für die Dauer eines Monats in Zeit vom …………… bis
…………… einschließlich zu jedermanns Einsicht während der
Dienststunden ausgelegen. 
Die ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung mit dem Hin-
weis,  dass  Anregungen  während  der  Auslegungsfrist  vorge-
bracht werden können und gemäß § 13a Abs. 2 Nr 1 BauGB
i.V.m. §13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung abgesehen
wurde, erfolgte durch Bereitstellung auf der Internetseite der
Gemeinde  Eitorf  unter  www.eitorf.de am  ……………  sowie
durch Aushang an der mit  „Amtliche Informationen“ gekenn-
zeichneten Aushangtafel neben dem Rathaus in der Zeit vom
…………… bis einschließlich …………….  

Gleichzeitig wurde im Mitteilungsblatt der Gemeinde Eitorf am
…………… auf die öffentliche Bekanntmachung des o.g. Be-
bauungsplanes auf der Internetseite hingewiesen. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind
gem. § 3 Abs. 2 BauGB von der öffentlichen Auslegung be-
nachrichtigt worden.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Beteiligung der Behörden
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, de-
ren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden kön-
nen,  wurden  gem.  §  4  Abs.  2  BauGB  mit  Schreiben  vom
…………… von  der  Planung  unterrichtet  und  zur  Äußerung
aufgefordert.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Abwägung
Der Rat der Gemeinde Eitorf hat am …………… in öffentlicher
Sitzung die von der Öffentlichkeit vorgebrachten Anregungen
sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange geprüft.  Das Ergebnis ist  mitgeteilt  wor-
den.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Eitorf  hat am …………… den Ände-
rungsbebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und
den textlichen Festsetzungen, als Satzung (§ 10 BauGB) so-
wie die Begründung beschlossen.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Ausfertigung
Es  wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  dieses  Änderungsbebau-
ungsplans  mit  seinen  Festsetzungen durch  Text,  Farbe  und
Schrift einschließlich Begründung mit dem hierzu ergangenen
Beschluss  des  Rates  der  Gemeinde  Eitorf  vom ……………
übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit  maß-
geblichen Verfahrensvorschriften, insbesondere die des Bau-
gesetzbuches,  in  ihrer  derzeit  geltenden  Fassung  beachtet
wurden. 
Der  Änderungsbebauungsplan  wird  hiermit  ausgefertigt  und
die öffentliche Bekanntmachung angeordnet. 

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

Bekanntmachung / Inkrafttreten
Die  ortsübliche  Bekanntmachung  des  Satzungsbeschlusses
mit dem Hinweis darauf, wo der Änderungsbebauungsplan von
jedermann eingesehen werden kann, erfolgte durch Bereitstel-
lung  auf  der  Internetseite  der  Gemeinde  Eitorf  unter
www.eitorf.de am .............… sowie durch Aushang an der mit
„Amtliche Informationen“  gekennzeichneten Aushangtafel  ne-
ben dem Rathaus in der Zeit  vom .............… bis .............…
einschließlich. 
Gleichzeitig  wurde  im  Mitteilungsblatt  der  Gemeinde  Eitorf
am ..........… auf die öffentliche Bekanntmachung hingewiesen.
Mit dieser Bekanntmachung ist die 35. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 1, Ortslage Eitorf (Bergstraße)  in Kraft getre-
ten und rechtsverbindlich.

Eitorf, den ................… .............................…
(Der Bürgermeister)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
In Ergänzung zu Teil A: Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt:

1. Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

1.1 Allgemeines Wohngebiet WA 
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 4 BauNVO

(1) Zulässig sind:
a) Wohngebäude gem. § 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO
b) Die der Versorgung des Wohngebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht stö-

rende Handwerksbetriebe gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO
c) Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

 gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO
(2) Nicht zu lässig sind:

a) Gartenbaubetriebe § 4 Abs. 3 Nr. 4 BauNVO
b) Tankstellen § 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO

2. Garagen, Carports, private Pkw-Stellplätze
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

(1) Nicht überdachte Stellplätze sind nur zulässig
a) auf den für nicht überdachte Stellplätze festgesetzten Flächen (St),
b) auf den festgesetzten Flächen für nicht überdachte und überdachte Stellplätze sowie Garagen (St / 

Ga / CP)
c) innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen.

(2) Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind nur zulässig
a) auf den festgesetzten Flächen für nicht überdachte und überdachte Stellplätze sowie Garagen (St / 

Ga / CP) sowie
b) innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen.

3. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

3.1 Maßnahmen zum Artenschutz
Vor Beginn von Baumaßnahmen ist eine Überprüfung des Bestandsgebäudes auf eine Quartiersnut-
zung der Stare durchzuführen. Bei positivem Ergebnis sind zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestände die folgenden Maßnahmen durchzuführen:

(1) Die Baufeldräumung und -freimachung ist - sofern sie Gehölze betrifft - im Zeitraum zwischen dem 01.  
Oktober und dem 28. (29.) Februar eines jeden Jahres durchzuführen.

(2) Bei Arbeiten an der Fassade und am Dach des Bestandsgebäudes (Umbau oder Rückbau) ist eine öko-
logische Baubegleitung zu veranlassen, um Verbotstatbestände, die die dort nachgewiesenen Stare 
(planungsrelevante Art) betreffen, zu vermeiden.

(3) Der etwaige Verlust  von Brutplätzen am Bestandsgebäude ist  durch künstliche Nisthilfen an einem 
möglichen Neubau oder am baulich veränderten Bestandsgebäude im Verhältnis 1:2 zu ersetzen.

4. Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB

(1) Die vorhandenen Gehölzstrukturen in GF sind vor Beeinträchtigungen zu schützen und dauerhaft zu er-
halten.

(2) Abweichend von (1) dürfen Bäume und Sträucher innerhalb eines durch eine Grunddienstbarkeit zu-
gunsten der Versorger gesicherten Schutzstreifens durch diese beidseitig der bestehenden 110 kV-
Hauptversorgungsleitung entfernt oder zurückgeschnitten werden, soweit dies zum ordnungsgemäßen 
Betrieb und zur Unterhaltung der Leitung notwendig ist. Die Breite des Schutzstreifens beträgt jeweils 
15,25 m zu beiden Seiten der in der Örtlichkeit festzustellenden Leitungsachse der nachrichtlich über-
nommenen, oberirdischen Hauptversorgungsleitung.

5. Nutzung solarer Strahlungsenergie
§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB

(1) Mindestens 40 % der nutzbaren Dachflächen der Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb der über-
baubaren  Grundstücksflächen  sind  mit  Photovoltaikanlagen  zur  Nutzung  der  einfallenden  solaren 
Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestfläche). 

(2) Werden auf einem Dach Solarwärmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte Fläche 
auf die zu realisierende Solarmindestfläche angerechnet werden.

6. Bauordnungsrechtliche Vorschriften
§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW

6.1 Dachgauben
Dachgauben sind nur bis zu einer Gesamtlänge von 40 % der Dachlänge zulässig.

HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
§ 9 Abs. 6 BauGB

1. Entsorgung des Niederschlagswassers

Die Entsorgung des Niederschlagswassers aus dem Plangebiet ist über den Anschluss an die öffentli-
che Mischwasser-Kanalisation in der Bergstraße sichergestellt.

2. Bodenschutz

Bei Eingriffen in Bereiche, in denen natürlicher Oberboden ansteht, soll der Umgang des Oberbodens 
gem. DIN 18300 erfolgen. 
Zu Beginn der Baumaßnahme ist der Oberboden abzuschieben und einer entsprechenden Zwischenla-
gerung bzw. Verwertung zuzuführen. Während der Bauphase ist die ordnungsgemäße Lagerung von 
und der sachgerechte Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu gewährleisten.
Im Rahmen der Baumaßnahme anfallendes bauschutthaltiges oder organoleptisch auffälliges Boden-
material ist ordnungsgemäß zu entsorgen. 
Vor der Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) von (leicht) verunreinigten Bodenaushub (> BM 0 
nach Ersatzbaustoffverordnung), ist der Probenahme- und Analyseumfang mit dem Rhein-Sieg-Kreis, 
Amt für Umwelt- und Naturschutz (Tel. 02241/13-2759 oder -3163), abzustimmen. 
Die Entsorgungswege des abzufahrenden Bodenaushubs sind vor der Abfuhr dem Rhein-Sieg-Kreis 
mitzuteilen (§ 47 Abs. 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)). Dazu ist die Entsorgungsanlage anzuge-
ben oder die wasserrechtliche Erlaubnis (Anzeige) der Einbaustelle vorzulegen. 

3. Archäologische Funde und Befunde

Beim Auftreten archäologischer Funde und Befunde ist die Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder 
das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, Gut Eichthal, 51491 Over-
ath, unverzüglich zu informieren. 
Zur Anzeige verpflichtet sind auch der/die Eigentümer*in, die Person, die das Grundstück besitzt, der/
die Unternehmer*in und der/die Leiter*in der Arbeiten. Bodendenkmal und Entdeckungsstätte sind bis 
zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen.
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Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Allgemeines Wohngebiet WA
§ 4 BauNVO

Maß der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Grundflächenzahl GRZ als Höchstmaß
§ 16 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1, § 19 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO

Bauweise, Baugrenzen und Stellung baulicher Anlagen
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Offene Bauweise
§ 22 Abs. 1 und 2 BauNVO

Baugrenze
§ 23 Abs. 1 und 3 BauNVO

Verkehrsflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsflächen

Flächen für Stellplätze mit ihren Einfahrten
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

St / Ga / CP
Flächen für nicht überdachte und überdachte
Stellplätze sowie Garagen
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Sonstige Planzeichen

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans
§ 9 Abs. 7 BauGB

Straßenbegrenzungslinie
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Bestehende oberirdische Hauptversorgungsleitung
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Leitungsrecht zu Gunsten der Versorgungsträger
(Schutzstreifen für 110 kV Versorgungsleitung)
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Flächen für nicht überdachte Stellplätze

Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen
und Sträuchern
§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Gehölzfläche
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